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Vorwort

„DiebischöflichenSchulenim Bistum AachenzeichnensichdurcheineKulturder

Achtsamkeit,desRespektsundderWertschätzungaus.

DieserAnsprucherforderteinehoheSensibilitätfüreinander,dieimmerwiederneu

eingeübtundreflektiertwerdenmuss.MitderGrundüberzeugung,dassjederMensch

alsGeschöpfundAbbildGotteseineunantastbareWürdehat,istesunvereinbar,

wennKinder,JugendlicheundjungeErwachsenesexualisierteGewalterfahren.Eine

systematischePräventionvon(sexualisierter)Gewaltgehörtdaherzum Profilund

denQualitätsmerkmalenbischöflicherSchulen.DazuerstelltjedebischöflicheSchule

eininstitutionellesSchutzkonzept.“(Quelle:Leitsatz9ausdem LeitbildfürbischöflicheSchulen)

Im erstenSchrittwurdeeineRisiko-undPotenzialanalysedurchgeführt.Invier

WorkshopskamenSchülerin*innenKlasse5-7undKlasse8-10R/Q2sowieElternund

Lehrer/innenmitallenPräventionsfachkräften,einerKinderschutzfachkraftundeiner

BeratungslehrerininsGesprächzudenThemen‚Beschwerdewege,Macht,

Kommunikation,Orte/Räume/Situationen,NäheundDistanz,Konzepteder

Prävention,Intervention,Personal‘.AnschließendfandeineAuswertungmitder

Schulleitungstatt.

DieErgebnissebildendieGrundlagefürdasaktuelleISKderBischöflichenSt.Angela-

SchuleDürensowiefürdieWeiterentwicklungundPlanungdernächstenSchritte.

Präventionsfachkraft(PFK)

„DieeinzelnenSchulendesBistumsAachenhabenjeweilseineausgebildete

Präventionsfachkraft,diealsAnsprechpartnerinoderAnsprechpartnerzuVerfügung

steht.“(Quelle:Leitsatz9ausdem LeitbildfürbischöflicheSchulen)

DiePräventionsfachkrafthatKenntnissevom ThemasexualisierteGewalt,kennt
StrukturenundBedingungenim jeweiligenVerantwortungsbereichundhateinNetz
vonAnsprechpartner/innenundAnsprechpartnern.Siewirdzur
Situationsklärung/Gefahreneinschätzunghinzugezogen,außerdie‚Ordnungfürden
Umgangmitsexuellem MissbrauchMinderjährigerundschutz-oderhilfebedürftiger
ErwachsenerdurchKlerikerundsonstigeBeschäftigteim kirchlichenDienst‘greift
(beiVermutungen/Verdachtgegenhaupt-undehrenamtlicheMitarbeiter/innendes
Bistums).

VoraussetzungenfürdieTätigkeitalsPFK:

AlsPräventionsfachkraftkommenbevorzugtPersoneninFrage,dieeine

pädagogische,psychologischeoderberaterischeAusbildungbzw.

Zusatzqualifikationabgeschlossenhaben.
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AuchEhrenamtlichekönnendieAufgabederPräventionsfachkraftübernehmen.

DerjeweiligeSchulträgerbestimmt,werdieseFunktionübernehmensoll/kannund

informiertdarüberschriftlichdiePräventionsbeauftragtedesBistums.

DieTeilnahmeaneinerQualifizierungsmaßnahmezurPräventionsfachkraftist

verpflichtend.

DiePräventionsbeauftragtedesBistumslädtzuAustauschtreffenundkollegialer

Beratungeinmitdem Ziel,einengesBeratungs-Netzim Bistum Aachenentstehenzu

lassen.

DerjeweiligeSchulträgersorgtdafür,dassdiePräventionsfachkraftim

angemessenenunderforderlichenRahmenandiesenTreffenteilnehmenkann.

DiePräventionsfachkraftistvonihrem Auftraghernichtmitder‚insofernerfahrenen

Fachkraft‘nach§8aSGBXIII(Kinder-undJugendhilfe)zuverwechseln.Dieseberät

beiKindeswohlgefährdungim AllgemeinenundihreTätigkeiterforderteine

gesondertezertifizierteQualifizierung.

AnunsererSchulesindmehrereLehrer/innenvonRealschuleundGymnasium und

diepädagogischeMitarbeiterinalsPräventionsfachkräftetätig.Siehabenander

zweitägigenAusbildungmitdenInhalten‚BasiswissensexualisierteGewaltin

Institutionen,Kriseninterventionim Verdachtsfall,GesprächsführungmitBetroffenen,

VerankerungvonPräventionsmaßnahmeninnerhalbderEinrichtung,Vernetzungmit

Fach-undBeratungsorganisationen,InstitutionellesSchutzkonzept‘teilgenommen

undbesuchendieArbeitstreffenderPFKsanSchulenim Bistum Aachen2xjährlich.

Sie…

… kennendieVerfahrenswegebeiVerdachtsmeldungensowieinterneundexterne

Beratungsstellenundkönnendarüberinformieren

… fungierenalsAnsprechpartner/inbeiallenFragenzurPräventiongegen

sexualisierteGewalt

… unterstützendenSchulträgerbeiderErstellungundUmsetzungdes

InstitutionellenSchutzkonzeptes

… bemühensichum einePlatzierungdesThemasindenStrukturenundGremien

desSchulträgers

… beratenbeiPlanung,OrganisationundDurchführungvonPräventionsprojekten

undMaßnahmenausSichtderPräventiongegensexualisierteGewalt

… tragenmitSorgedafür,dassbeiAngebotenundMaßnahmenqualifizierte

Personenzum Einsatzkommen

… benennenauspräventionspraktischerPerspektiveFort-undWeiterbildungsbedarf

… sindKontaktpersonvorOrtfürdiePräventionsbeauftragtedesBistums
(Quelle:ZertifikatderSchulungfürPräventionsfachkräftesowieAusführungsbestimmungenzur

Präventionsordnung)

DafürerhaltensiekeinBU/Entlastungsstundeo.ä..

PersönlicheEignung/Personalauswahl
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Menschen,dieVerantwortungfürKinderundJugendlicheübernehmen,sinddie

wichtigstenGarantenfürderenWohlergehen.Gemäßunserem Auftraggiltdies

insbesonderefürdieKirche.

LautPräventionsordnungtragenkirchlicheRechtsträgerdieVerantwortungdafür,

dassnurPersonenmitderBeaufsichtigung,Betreuung,ErziehungoderAusbildung

vonMinderjährigenbetrautwerden,dienebendererforderlichenfachlichenauchüber

diepersönlicheEignungverfügen.DieEignungkannbeispielsweiseüberprüftwerden,

indem dieThematikvonsexualisierterGewaltbereitsim Bewerbungs-bzw.

Erstgesprächundauchbeiweiteren(Personal-)Gesprächenaufgegriffenwird.Gibt

esbereitseinSchutzkonzeptodereinenVerhaltenskodex,somussdiesmitderneu

eingestelltenPersonbesprochenundihrausgehändigtwerden.

DiePräventionsordnungsiehtverschiedeneMaßnahmenvor,diebeider

EntscheidungüberEinsatzbereichehelfensollen:

- dieVorlageeinesErweitertenFührungszeugnisses(dasalle5Jahre

aktualisiertwerdenmuss)

- inErgänzungdazudieeinmaligzuunterschreibende

Selbstauskunftserklärung

- dendurchUnterschriftanzuerkennendenVerhaltenskodex

DieVorlagemussvom SchulträgeringeeigneterWeisedokumentiertwerden!

SchoninderStellenausschreibungsollteaufdas(bestehende/entstehende)

InstitutionelleSchutzkonzepthingewiesenwerden.InVorstellungs-und

ErstgesprächenmitMitarbeiterinnenundMitarbeiternoderEhrenamtlichenwirdüber

denPräventionsansatzinformiertunddiePositiondesSchulträgersdargelegt.So

wirdvonAnfangandeutlich,dassdiesesThemaernstgenommenwird.

Im GesprächwirddieHaltungdeutlich,diediebetreffendePersonzudem Themahat,

undihreBereitschaftzurAkzeptanzderverschiedenenRegelnundVereinbarungen.

FolgendeAspektekönnenthematisiertwerden:

- KulturderAchtsamkeitundwertschätzendeGrundhaltung

- Verhaltenskodex

- Partizipation

- UmgangmitKonflikten

- beruflicheVorerfahrungmitPräventionsexualisierterGewalt

- Fachwissenzum ThemaundBereitschaftzurregelmäßigenWeiterbildung

- Problemlösungsverhalten(WiegehenSiedamitum,wenn…?)

DiesgiltingleicherWeisefürbereitsmitarbeitendeHaupt-undEhrenamtliche.Die

Personalentwicklungsollteum denAspektderPräventionvon(sexualisierter)Gewalt

ergänztwerden.Nursokannsichergestelltwerden,dassfachlicheundpersönliche

Qualifikationindiesem Bereichnochausreichen,dasichauchdieäußeren
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Bedingungenim LaufederZeitständigverändern.

InregelmäßigenMitarbeiter/innengesprächenoderim jährlichen

Zielvereinbarungsgesprächkanngemeinsam überprüftwerden,welcheErfahrungen

inzwischenvorliegenundobweitererUnterstützungsbedarfbesteht.

SchonindenVorstellungsgesprächenhatderAnstellungsträgersoAnhaltspunkte,

um dieEignungvonKandidaten/-innengenauzuprüfen.Institutionelles

SchutzkonzeptundVerhaltenskodexbietenaußerdem dieMöglichkeitzuintensiven

Gesprächen.DamitwirdschonzuBeginndasSignalgesendet,dassPrävention

sexualisierterGewaltinderEinrichtungkeinTabuthemaist.

ErweitertesFührungszeugnis(EFZ)

EinErweitertesFührungszeugnisistnotwendig,um sichergehenzukönnen,dassin

derSchuleniemandtätigwird,derbereitsstraffälliggewordenist.

Im privaten,einfachen(früher:polizeilichen)FührungszeugnissindStraftaten

vermerkt,diez.B.zueinerrechtskräftigenVerurteilunggeführthaben.Ausnahmen

bestehenetwabeiErstbegehung,Geldstrafenunter90Tagessätzen,Freiheitsstrafen

unter3MonatenoderJugendstrafenunter2JahrenzurBewährung(§32Abs.2

BZRG).BeideninsEFZdarüberhinausaufgenommenenstrafbarensexualbezogenen

HandlungenbestehendieseAusnahmennicht.HiersindalleSexualdelikte,

unabhängigvom Strafmaß,aufgeführt:§§171,174bis174c,176bis180a,181a,182

bis184g,184i,201aAbs.1,225,232bis233a,234,235oder236.Stand:29.11.2016

BestehteinsolcherEintragim EFZ,isteineTätigkeitim Kinder-undJugendbereich

ausgeschlossen!

WermusseinEFZvorlegen?

ObeinErweitertesFührungszeugnisvorgelegtwerdenmussodernicht,hängtvonArt,

DauerundIntensität(Nah-undAbhängigkeitsbereich)desKontaktesmit

Minderjährigenab.GrundlagederEntscheidungistimmerdieEinschätzung,wannein

besonderesVertrauensverhältnisentsteht.

DiePflichtzurVorlagegiltbeiKontaktmitMinderjährigenfür

- LehrerinnenundLehrer

- MitarbeitendeintechnischenDienstenundim Verwaltungsbereich

- Honorarkräfte,Freiwilligendienstleistende

- Praktikant/innenundPraxisstudierende

- Kooperationspartner/innen,dieregelmäßigim Haussind(Vorlageggf.über

denSchulträgeroderüberdieInstitution)

- Fahrdienste

- Integrationshelfer

- ehrenamtlicheMitarbeiter/innen,dieentwederregelmäßigmitKindernund
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JugendlichenarbeitenoderVeranstaltungenmitÜbernachtungbegleiten.

AusgenommensindSchüler*innen,dieKurseleiten(s.BASS)undexterne

Dienstleister(arbeitenunterAufsichtundhabenkeinendirekten,regelmäßigen

KontaktzuSchüler*innen).

HauptberuflicheMitarbeiter/innenerhaltendieAufforderungdeskirchlichen

SchulträgerszurVorlageeinesEFZzusammenmiteinerBestätigung(des

Dienstverhältnisses)fürdieMeldebehörde.

DieKostenträgtderkirchlicheSchulträger.

EhrenamtlicheMitarbeiter/innenerhaltendieAufforderungdeskirchlichen

SchulträgerszurVorlageeinesEFZzusammenmiteinerBestätigung(der

ehrenamtlichenTätigkeit)fürdieMeldebehörde,diegleichzeitigeinenAntragauf

Gebührenbefreiungenthält.

Wirdjemandneueingestellt,istzuprüfen,obfürdenjeweiligenEinsatzbereichein

EFZerforderlichist.Diesesistspätestens6WochennachAbschlussdes

Arbeitsvertragesvorzulegenundsollnichtälterals3Monatesein.DieKostenwerden

nichtübernommen.

WerdarfEinsichtnehmenundwiewirddokumentiert?

DieEinsichtnahmeregeltderArbeitgeber/Schulträger.SelbständigeVerbändeund

VereineregelndieEinsichtnahmeineigenerVerantwortung.

DieDatensindvordem ZugriffUnbefugterzuschützenunddürfennicht

weitergegeben

werden.

DieEinsichtnahmeundDokumentationerfolgendeshalbdurcheinefestgelegte

Person.Dokumentiertwerdendürfen

- Vor-undNachname

- dasAusstellungsdatum

- dasDatum derEinsichtnahmeund

- dieTatsachefehlenderEinträge

NachAblaufvonfünfJahren(Ausstellungsdatum)isteinaktuellesEFZvorzulegen.

Bei(Wieder-)Vorlagegilt:DasOriginalwirdvorgelegt,nachEinsichtnahmezurück

gegebenundverbleibtdannbeidenAntragstellern/-innen.EsdürfenkeineKopien

gemachtundabgelegtwerden.NurdieDokumentationwirdzudenAktengenommen.

Außerdem gilteinVerwertungsverbot.Dasbedeutet,dassauchnurdieEinträge,die

dieobenbenanntenParagrafen(sexualbezogeneHandlungen)betreffen,vonder

EinsichtnehmendenPersongenutztwerdendürfen.Wennalsoz.B.Fahrerflucht

eingetragenist,sogiltdasEFZim SinnederPrävOtrotzdem alseintragsfreiundwird

auchsodokumentiert.

BeiNeueinstellunggiltdasEFZalsEingangsvoraussetzung.
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VonEhrenamtlichenistdieEinverständniserklärungzurSpeicherungder

vorgeschriebenenDokumentations-Dateneinzuholen.

DieDatensindspätestensdreiMonatenachBeendigungderhaupt-oder

ehrenamtlichenTätigkeitzulöschen.Siesindunverzüglichzulöschen,fallsnach

EinsichtnahmekeineTätigkeitmitKindernundJugendlichenaufgenommenwird.

Selbstauskunftserklärung

Zusätzlichzum EFZwirdvonallenMitarbeiter/innenundMitarbeiterneinmaligeine

Selbstauskunftserklärungvorgelegt.Mitdieserwirdbestätigt,dasskeine

Verurteilungwegeneinerin§2Abs.2oder3PrävOgenanntenStraftatbestehtund

insoweitkeinErmittlungs-bzw.Voruntersuchungsverfahreneingeleitetist.Außerdem

verpflichtetsichder/dieMitarbeitendezurumgehendenMitteilungbeiEinleitung

einessolchenVerfahrens.DamitfindenzeitlicheVerzögerungenzwischender

EinleitungeinesVerfahrensunddem tatsächlichem Eintragbzw.dieZeitspannebis

zurerneutenVorlagenach5JahrenbesondereBeachtung.

ZuständigkeitenanderBischöflichenSt.Angela-Schule

DieAbteilungErziehungundSchuleim BischöflichenGeneralvikariatsetztim Auftrag

desSchulträgersdieRegelungenfürallehaupt-undnebenberuflichensowie

ehrenamtlichenMitarbeiter/innendesBistumsum.

FüralleMitarbeiter/innen,dieaufMinijob-oderHonorarbasisundehrenamtlichbeim

Fördervereinarbeiten,istdiepädagogischeMitarbeiterinzuständig.

Verhaltenskodex

DasBistum AachenbietetLebensräume,indenenMenschenihrePersönlichkeit,ihre

religiösenundsozialenKompetenzenundBegabungenentfaltenkönnen.Diese

LebensräumesollengeschützteOrtesein,andenensieangenommenundsichersind.

DieVerantwortungfürdenSchutzvorjeglicherForm vonGewalt,insbesondere

sexualisierterGewalt,liegtbeidenhaupt-undnebenberuflichenMitarbeiterinnenund

MitarbeiternsowiedenehrenamtlichTätigen,dieineinem vonAchtsamkeit

geprägtenKlimaeinanderunddenihnenanvertrautenMenschenbegegnensollen.

ZielderpräventivenArbeitistes,eine„KulturderAchtsamkeit“zuetablierenund

dadurchKinderundJugendlichesowieschutz-oderhilfebedürftigeErwachsenevor

jeglicherForm vonsexualisiertenÜbergriffenzuschützen.Hierzubedarfesder
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AneignungvonFachwissenundderSchaffungvonkurzenBeschwerdewegen.Vor

allem abergilteseineHaltungeinzunehmen,diegekennzeichnetistvonwachsamem

Hinschauen,offenem Ansprechen,transparentem undeinfühlsamem Handelnim

UmgangmitKindernundJugendlichen,mitschutz-oderhilfebedürftigen

Erwachsenenunduntereinander.

GleichzeitigbietetderVerhaltenskodexeinenorientierendenVerhaltensrahmen,um

InteraktionenderMitarbeiter/innenzuerläuternundihnendamiteinenSchutzzu

bietenvorVerleumdung,Anfeindungen,Falschbeschuldigungen.

DieLehrerinnenundLehrerunddieMitarbeiterinnenundMitarbeitersowiedie

ehrenamtlichTätigenverpflichtensichzufolgendem Verhaltenskodex:

1.MeineArbeitmitdenmiranvertrautenKindernundJugendlichenistgeprägtvon

WertschätzungundVertrauen.IchachteihreRechteundihreWürde.Ichstärkesie,

fürihrRechtaufseelischeundkörperlicheUnversehrtheitwirksam einzutreten.

2.Ichgeheverantwortungsbewusstundachtsam mitNäheundDistanzum.Ich

respektieredieIntimsphäreunddiepersönlichenGrenzendermirAnvertrauten.

3.MiristmeinebesondereVertrauens-undAutoritätsstellunggegenüberdenmir

anvertrautenMinderjährigenundschutz-oderhilfebedürftigenErwachsenenbewusst.

Ichhandlenachvollziehbarundehrlich.Beziehungengestalteichtransparentund

nutzekeineAbhängigkeitenaus.

4.Ichtolerierewederdiskriminierendes,gewalttätigesnochgrenzüberschreitendes

sexualisiertesVerhalteninWortoderTat.IchbeziehedagegenaktivStellung.Nehme

ichGrenzverletzungenwahr,binichverpflichtet,dienotwendigenundangemessenen

Maßnahmenzum SchutzderBetroffeneneinzuleiten.

5.IchinformieremichüberdieVerfahrenswegeunddieAnsprechpartnerfürdas

Bistum Aachen,meinesVerbandesodermeinesTrägersundholemirbeiBedarf

BeratungundUnterstützung.

Ichbinmirbewusst,dassjeglicheForm vonsexualisierterGewaltgegenüber

Schutzbefohlenendisziplinarische,arbeitsrechtlicheundgegebenenfalls

strafrechtlicheFolgenhat.

AufderBasisdieserGrundhaltungwerdendienachfolgendenVerhaltensregeln

festgelegt.

DieAuswahlisterstelltwordenaufderGrundlagederAuseinandersetzungmitden

typischenStrategienderTäter/innen.

Ausnahmeregelungendavonmüssennachvollziehbarundtransparentsein.

GestaltungvonNäheundDistanz

InderpädagogischenundseelsorglichenArbeitmitKindernundJugendlichengeht

esdarum,einderRolleundVerantwortungadäquatesVerhältnisvonNäheund

Distanzzuschaffen.DieBeziehungsgestaltungmussdem jeweiligenAuftrag
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entsprechenundstimmigsein.DiesschließtexklusiveFreundschaftenzueinzelnen

KindernundJugendlichenaus,dadadurchemotionaleAbhängigkeitenentstehen

oderentstehenkönnten.

- Einzelgespräche,Übungseinheiten,Einzelunterrichtusw.findennurinden

dafürvorgesehenengeeignetenRäumlichkeitenstatt.Diesemüssenjederzeit

vonaußenzugänglichsein.Siewerdeninkeinem Fallabgeschlossen.Sofern

Einzelgesprächeim geschlossenenRaum stattfinden,kannmöglichstvorher

einKollege/eineKollegininformiertwerden.

- Herausgehobene,intensivefreundschaftlicheBeziehungen,auchonline-

Freundschaften,zwischenBezugspersonenundMinderjährigensindzu

unterlassen.

- Spiele,Methoden,ÜbungenundAktionenwerdensogestaltet,dassden

MinderjährigenkeineAngstgemachtundkeineGrenzenüberschrittenwerden.

- IndividuelleGrenzempfindungensindernstzunehmenundzuachtenund

nichtabfälligzukommentieren.GegendenWillenderMinderjährigenfindet

keinKörperkontaktstatt,ebensowerdenkeineFotosohneEinwilligung

gemacht.NacktfotossindverbotenundauchunterdenMinderjährigenzu

unterbinden.

- EsdarfkeineGeheimnissemitMinderjährigengeben.

- Grenzverletzungendürfennichtübergangenwerden.Siemüssenthematisiert

werden.

SpracheundWortwahl

DurchSpracheundWortwahlkönnenMenschenverletztundgedemütigtwerden.Von

dahermussjedeForm persönlicherInteraktionundKommunikationdurch

WertschätzungundeinenaufdieBedürfnisseunddasAlterangepasstenUmgang

geprägtsein.

- KinderundJugendlichewerdenmitihrem Vornamenundnichtmit

Kosenamenbetitelt.

- NiemalswirdsexualisierteSpracheverwendet.AbfälligeBemerkungenoder

Bloßstellungenwerdennichtgeduldet,auchnichtunterdenKindernund

Jugendlichen

- VerbaleundnonverbaleInteraktionenentsprechenderjeweiligenRolleund

dem AuftragundmüssenandieZielgruppeundderenBedürfnisseangepasst

sein.

- BeisprachlichenGrenzverletzungenisteinzuschreitenundPositionzu

beziehen.

ZulässigkeitvonGeschenken

GeschenkeundBevorzugungenkönnenkeineernstgemeinteundpädagogisch

sinnvolleZuwendungersetzen.SiegehörennichtzudenpädagogischenMaßnahmen,

diedazudienen,KinderundJugendlichezuselbstbewussten,freienMenschenzu
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erziehen.VielmehrkönnenexklusiveGeschenke,insbesondere,wennsienur

ausgewähltenKindernzuteilwerden,derenemotionaleAbhängigkeitfördern.

DahergehörteszudenAufgabenderverantwortlichTätigen,denUmgangmit

Geschenkenreflektiertundtransparentzuhandhaben.

- FinanzielleZuwendungen,BelohnungenundGeschenkeaneinzelne

Minderjährige,dieinkeinem ZusammenhangmitderkonkretenAufgabeder

Bezugspersonstehen,sindnichterlaubt.Ausnahmenwerdentransparent

gehandhabt.

AngemessenheitvonKörperkontakt

KörperlicheBerührungensindinderArbeitmitMenschennichtauszuschließenund

könnenauchnichtgrundsätzlichverbotenwerden.Allerdingsmüssensie

altersgerechtseinund

dürfendaspädagogisch/medizinischsinnvolleundnotwendigeMaßnicht

überschreiten.

SiehabendiefreieunderklärteZustimmungdurchdiejeweiligePerson

vorauszusetzen,d.h.derWilledesKindesoderJugendlichenistausnahmsloszu

respektieren,auchundvorallem dieAblehnung.SteteAchtsamkeitund

Zurückhaltungsindgeboten.

- UnerwünschteBerührungen,körperlicheAnnäherunginsbesonderein

Verbindungmitdem VersprecheneinerBelohnungoderAndrohungvonStrafe

sindnichterlaubt.

- KörperkontaktistsensibelundnurzurDauerundzum ZweckeinerVersorgung

erlaubt,wiez.B.Pflege,ErsteHilfe,TrostsowieHilfestellungundFührenvon

Bewegungsabläufenim Sport.

- Minderjährigen,dieTrostsuchen,solltemitWortengeholfenwerden.

BeachtungderIntimsphäre

DerSchutzderIntimsphäreisteinhohesGut,daseszuwahrengilt.Esbrauchtklare

Verhaltensregeln,um dieindividuelleIntimsphäresowohlderKinderund

Jugendlichenalsauchderbetreuendenhaupt-undehrenamtlichenMitarbeiterinnen

undMitarbeiterzuachtenundzuschützen.

- GemeinsamesUmkleiden,gemeinsameKörperpflege,insbesondereDuschen,

sindnichterlaubt.

- DieZimmerderMinderjährigensindalsPrivat-bzw.Intimsphärezu

respektieren.

- NiemanddarfgegenseinenWillenfotografiertodergefilmtwerden,

insbesonderenichtinunbekleidetem Zustandoderinaufreizender,leicht

bekleideterPose.

- SolltewegenderAufsichtspflichteinBetretenderSanitär-bzw.Schlafräume

durchMitarbeitendeerforderlichsein,geschiehtdiesnurinBegleitungeiner

weiterenerwachsenenPersonaußerinNotfällen.
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UmgangmitundNutzungvonMedienundsozialenNetzwerken

DerUmgangmitsozialenNetzwerkenunddigitalenMedienistinderheutigenZeit

alltäglichesHandeln.Um Medienkompetenzzufördern,isteinprofessioneller

Umgangdamitunablässig.DieAuswahlvonFilmen,Fotos,SpielenundMaterialien

mussim SinneeinesachtsamenUmgangsmiteinandersorgsam getroffenwerden.

Siemusspädagogischsinnvollundaltersadäquaterfolgen.

- Filme,ComputerspieleoderDruckmaterialmitpornografischenInhaltensind

inallenkirchlichenKontextenverboten.

- WirachteninallenBelangendasJugendschutzgesetzunddie

Datenschutzgrundverordnung.DiesgiltinsbesonderefürdenUmgangmitund

dieNutzungvonMedienundsozialenNetzwerken.

- BeiVeröffentlichungenundWeitergabevonFotos,TextenundTonmaterialien

istdasallgemeinePersönlichkeitsrecht,insbesonderedasRechtam eigenen

Bildzubeachten.

- BezugspersonenundsonstigeVerantwortlicheachtenaufeinegewaltfreie

NutzungjedwederMedien(wieHandy,Smartphone,Kamera,Internetforenu.

a.)durchMinderjährigeundbeziehenzujederForm vonDiskriminierung,

gewalttätigem odersexistischem Verhaltenund(Cyber-)MobbingStellung.

- WirduldenwederdenErwerb,denBesitznochdieWeitergabevon

gewalttätigen,pornografischensowierassistischenMedien,Datenoder

Gegenständen.EntsprechendeTexteausLiteraturundGeschichtenach

curricularenVorgabenmüssenmitdenSchüler*innenreflektiertwerden.

- Anvertrautedürfeninunbekleidetem Zustand(umziehen,duschen…)weder

beobachtet,fotografiertnochgefilmtwerden.

ErzieherischeMaßnahmen

ErzieherischeMaßnahmenmüssensogestaltetsein,dassdiepersönlichenGrenzen

vonSchutzbefohlenen

nichtüberschrittenwerden.Esistdaraufzuachten,dassdieseim direktenBezug

zum Fehlverhaltenstehen,

angemessen,konsequentundplausibelsind.

- BeiderGestaltungpädagogischerProgrammeistjedeForm vonGewalt,

Nötigung,DrohungoderFreiheitsentzuguntersagt.DasgeltendeRechtistzu

achten.

- AufforderungderSchutzperson/enzujederForm vonGewalt,Nötigung,

DrohungoderFreiheitsentzugdürfennichtbeachtetwerden.

- SogenannteMutproben(gefährliche,peinliche,eklige,ängstigende

Aufnahmerituale/Spiele)sindzuuntersagen,auchwenndieausdrückliche

ZustimmungderSchutzpersonvorliegt.

VerhaltenaufFreizeitenundReisen
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FreizeitenmitÜbernachtungsindSituationenmitbesonderenHerausforderungen.

DieseMaßnahmensindgrundsätzlichpädagogischsinnvollundwünschenswert,da

sievieleunterschiedlicheErfahrungsebenenansprechen.Dennochsolltensichdie

VerantwortlichenderdamitverbundenenVerantwortungbewusstsein.

Eskannvorkommen,dasssichdievorgegebenenRahmenbedingungeninderPraxis

schwerumsetzenlassen,z.B.wenndieRäumlichkeiteneingeschlechts-getrenntes

Schlafennichtermöglichen.Ineinem solchenFallistwiebeianderenAbweichungen,

eintransparenterUmgangnotwendig,indem dieszuvormit

Eltern/ErziehungsberechtigtenbesprochenundderenEinverständniseingeholtwird.

- AufVeranstaltungenundReisen,diesichübermehralseinenTagerstrecken,

sollenSchutzpersonenvoneinerausreichendenAnzahlerwachsener

Bezugspersonenbegleitetwerden.SetztsichdieGruppeausbeiderlei

Geschlechtzusammen,sollsichdiesauchinderGruppederBegleitpersonen

widerspiegeln.

- BeiÜbernachtungeninsbesonderemitKindernundJugendlichenim Rahmen

vonAusflügen,ReisenoderFerienfreizeitensinddenerwachsenenund

jugendlichenBegleiterinnenundBegleiternSchlafmöglichkeiteningetrennten

RäumenzurVerfügungzustellen.Ausnahmenaufgrundräumlicher

GegebenheitensindvorBeginnderVeranstaltungzuklärenundbedürfender

ZustimmungderErziehungsberechtigtenunddesjeweiligenRechtsträgers.

- ÜbernachtungenvonKindernundJugendlichenindenPrivatwohnungenvon

haupt-undehrenamtlichenMitarbeiterinnenundMitarbeiternsinduntersagt.

- InSchlaf-,Sanitär-odervergleichbarenRäumenistderalleinigeAufenthalt

einerBezugspersonmiteinerminderjährigenSchutzpersonzuunterlassen;

Ausnahmen:1.Hilfe,Krankenversorgung.

- DieentsprechendeRichtliniefürSchulfahrten(BASS14-12Nr.2)bleibtdavon

unberührt.

- AusnahmenvondenfestgelegtenRegelnsindmitderLeitungeiner

Veranstaltung,einem Betreuerteam oderdem Rechtsträgervorhereingehend

zuklärensowieim Einzelfallanzuzeigen.Diesdientnichtnurdem Schutzder

Minderjährigen,sondernauchderverantwortlichenErwachseneninpotenziell

grenzüberschreitendenSituationen.

- WenneineSituationim NachhineineinungutesGefühlhervorruft,solltesie

dokumentiertundzeitnahVorgesetztenoderKollegen/-innenmitgeteilt

werden.EinklärendesGesprächmitbetroffenenMinderjährigenistsinnvoll

undsollteunterHinzuziehungeinerweiteren,mitdem Kind/Jugendlichen

abgestimmtenPersonerfolgenundebenfallsdokumentiertwerden!

DerVerhaltenskodexgiltfürallehaupt-undnebenberuflichsowieehrenamtlich

Tätigengleichermaßen.ErgibteineverbriefteOrientierungfürdas,was

angemessenesVerhaltenist.DarübermussmansichnichtinlangenDiskussionen

immerwiederneuverständigen.DurchseineVerbindlichkeiterschwerter
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Grenzverletzungen,sexuelleÜbergriffeundMissbrauchinderkirchlichenArbeit.

Beschwerdewege

BeschwerdensindeineChancezurVeränderung!

JedeBeschwerdewirddirektbearbeitet,sodasseinezeitnaheRückmeldungerfolgen

kann.DieseRückmeldungzeigtdenBetroffenen,dassihrAnliegenernstgenommen

undumgehendgehandeltwird.

Im Bistum AachengibtesdazueinheitlicheHandlungsleitfäden.Diesemüssenallen

Mitarbeitendenjederzeitzugänglichsein.DarinwerdendieerforderlichenSchritte

benannt,diezutunsind:

- beiderVermutung,einKindoderJugendlicherseiOpfersexualisierterGewalt

geworden

- wennMinderjährigevonsexualisierterGewalt,Misshandlungoder

Vernachlässigungberichten

- beiverbalenoderkörperlich-sexuellenGrenzverletzungenzwischen

Teilnehmenden.

DurchentsprechendeSchulungenweißdiezuständigePräventionsfachkraft,waszu

tunist,wennestrotzallerVorkehrungenundUmsichtzuVermutungoderVerdacht

aufsexualisierteGewaltinderSchulekommt.SieistdaherdieersteAnlaufstelleund

wirdalsLotsedieweiterenSchritteeinleiten.

AnderBischöflichenSt.Angela-SchulesinddieinstalliertenBeschwerde-und

Beratungswegeim Flyer‚BeratunganunsererSchule‘veröffentlicht.Darinsindauch

externeAnlaufstellenaufgeführt.ErwurdeanalleSchüler*innendurchdie

Beratungslehrer/innenpersönlichverteiltundalleneuenSchüler*innenerhaltenihn

beiderVorstellungderSozialpädagoginunddesSchulseelsorgersindenKlassen.Er

istaufderHomepagezugänglichundim Sekretariaterhältlich.(s.Anlage)

DieVorgabenzudenVerfahrenswegen/HandlungsabläufendesBistumsundder

Handlungsleitfadenzum kooperativenKinderschutzinStadtundKreisDürensindin

AbsprachemitderPräventionsbeauftragtendesBistumszueinem gemeinsamen

Leitfadenzusammengeführt.DarinhabendiePräventionsfachkräfte(ausgebildet

vom Bistum Aachen)undKinderschutzfachkräfte(ausgebildetvonStadtundKreis

Düren)eineentsprechendeAufgabe:siewerdenbeiVermutungvon

Kindeswohlgefährdung,dieimmerangenommenwerdenkann,wennübergriffiges

sexualisiertesVerhaltenbeobachtetund/oderberichtetwird,beratendoderin

AbspracheauchfallführendindenProzesseinbezogen.Soistauchdie

ZusammenarbeitmitdenJugendämternundlokaleNetzwerkarbeitsichergestellt.(s.
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Anlage)

Im NotfallordnerderBezirksregierungwurdendieseUnterlagenincl.

AnsprechpersonenundKontaktdatenergänzt.AlleMitarbeiter/innenerhaltenaufder

PräventionsschulungdieBroschüre‚Augenauf-Hinsehen+Schützen‘.Im

LehrerzimmerhängtderHandlungsleitfadenalspersonalisierterFlow-Chartaus.

DieKoordination/Fallführungbeieinem Hinweisliegtbeidem-/derjenigen,der/diedie

Beschwerdezuersterhält.Referendar*innen,Praktikant*innen,Honorarkräfte,

EhrenamtlicheundSchüler*innen(Tutorinnen,Coaches,Smart-User,SV)müssensich

aneine/nhauptberufliche/nMitarbeiter/inihresVertrauenswenden.

EsgibtanderSchuleeineKulturdes‚sichKümmerns‘.

SchulsozialarbeitundSchulseelsorgehabenimmerKapazitäten,um sofortauf

Beschwerdenzureagieren.

DieSchulleitungnimmtGesprächsbedarfernst.

MAVundLehrerratarbeitenengagiert.

Qualitätsmanagement

DasInstitutionelleSchutzkonzeptmitallendazunotwendigenMaßnahmenistnicht

einmaligunddauerhaftzuerstellen.DiehandelndenPersonenkönnenwechseln,

neueEntwicklungenkönnenjederzeitauchneueHerausforderungenandie

Präventionsarbeitstellen.Sosindz.B.dievielfältigenkommunikativenMöglichkeiten

desInternetgleichzeitigeinesichständigveränderndeQuellefürHandlungsbedarf.

DielaufendeWeiterentwicklungdesInstitutionellenSchutzkonzeptessolleineKultur

derAchtsamkeitunddesRespekts,derWertschätzungundderGrenzachtung

nachhaltigfördernunddauerhaftfestigen.

Beieinem VorfallvonsexualisierterGewaltineinerEinrichtung,beistrukturellen

Veränderungen,spätestensjedochallefünfJahreistdasSchutzkonzeptzu

überprüfenundgegebenenfallszuüberarbeiten.Beieinem Personalwechselmuss

sichergestelltsein,dassdieSchutzaufgabeninandereHändegelegtwerden.

DiePräventionsfachkräftehabeneinenBlickaufdasThema,halteneslebendigund

machenVerbesserungsvorschläge.

Mindestensaufder1.Konferenzim SchuljahrwerdenaktualisierteInformationen
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weitergegebenundeswirdsichüberdieGrundsätzederPrävention,neue

Erkenntnisse,dieeigeneHaltungausgetauscht.

ReaktionenundKonsequenzenbeiVerstößengegendasSchutzkonzepterfolgen

überdenSchulträgerbzw.inengerAbsprachemitdem Schulträgerbei

AnstellungsverhältnissenüberdenFörderverein.

Rehabilitationnachnichtaufklärbaren(1)undwiderlegten(2)Vermutungs-

/Verdachtsfällen:

(1)EinVerdachtsfallgiltalsbearbeitet,wennalleMöglichkeitenderKlärung

ausgeschöpftsind.IstbisdahinkeineKlärungerreicht,wirddieBearbeitung

abgeschlossenunddieweitereEntwicklungabgewartet.DerVerdachtgiltdannals

nichtbestätigt/nichtaufklärbar,erkannnichtewiginderLufthängen.

(2)Kriteriendafür,dasseinVerdachtalsausgeräumt/widerlegtbetrachtetwerden

kann:

- DieBeschuldigungwirdzurückgenommenundesgibteineErklärung,dieauch

plausibelist.

- MehrerevoneinanderunabhängigeundnichtunterDruckgesetzteoder

beeinflussteZeug/innenbelegenschlüssigundglaubhaft,dassdie

Schilderungnichtstimmenkann.

WirdeineSituationvonVermutung/VerdachtaufsexuellenMissbrauchbearbeitet

undstehtam EndedieEntscheidung,dasskeinMissbrauchvorlagwirdfürdie

Rehabilitationdes/derVerdächtigtenSorgegetragen.
(Quelle:B.Kavemann,Broschüre‚NichtaufklärbareVerdachtsfälle‘2015)

ErfolgsfaktorenfürdieweitereArbeitsind:

- OffenheitundBereitschaft,sichmitdem ThemaPräventionauseinanderzu

setzen

- SensibilitätfürgrenzverletzendesHandelnundVerhaltenunddieeigenen

Möglichkeiten,dem zubegegnen

- Achtsamkeitim Umgangmiteinander,im HinsehenstattWegsehen,inder

Auseinandersetzungmitanderenundmirselbst

- wertschätzendeSpracheundVerhalteninnerhalbgesetzterGrenzenals

ZeichendesRespekts

- BeteiligungvonanderenAkteuren/-innen,um verschiedeneBlickwinkel

kennenzulernenunddasThemavielenzugänglichzumachen

- Netzwerkeaufzubauenundzunutzen,damitniemandalleinestehtundsich

dieKulturderAchtsamkeitimmerweiterverbreitet

- kollegialerAustauschaufdem gemeinsamenWegundzueinergemeinsamen

Identifikation

- Handlungssicherheit,um vorbeugendundim Ernstfallrichtigagierenzu

können
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DielaufendeWeiterentwicklungdesInstitutionellenSchutzkonzeptessolleineKultur

derAchtsamkeitunddesRespekts,derWertschätzungundderGrenzachtung

nachhaltigfördernunddauerhaftfestigen.Ganzautomatischsteigertdasauchdie

QualitätderArbeitinsgesamtundunterscheidetdieeineEinrichtungvonderanderen.

DasSchutzkonzeptschließtdahermiteinerkonkretenMaßnahmen-Liste,dienach

derVerabschiedungdesISKgeplantundumgesetztwird.

Aus-undFortbildung/QualifikationundVertiefung

Grundschulungenzum Thema„PräventionvonsexualisierterGewalt“sindfürhaupt-,

neben-undehrenamtlichTätigeverpflichtend.DieTeilnahmemussjeweils

dokumentiertwerden.DieIntensitätderSchulung(3-12Stunden)hängtdavonab,

wievielKontakteinePersonzuKindernundJugendlichenhatoderwelche

Leitungsaufgabeihrzukommt.

DieGrundschulungensensibilisierenfürdasThemaundmachendieVerantwortung

jedesEinzelnendeutlich.SievermittelnFachwissenzum ThemasexualisierteGewalt,

zeigenVerfahrenswegeim FalleeinerVermutungodereinesVerdachtsaufund

gebenRaum,daseigeneHandelnzureflektieren.

DiePräventionsordnunggibtalsinhaltlicheSchwerpunkteinsbesonderevor:

- angemessenesNähe-undDistanzverhältnis

- StrategienvonTäterinnenundTätern

- PsychodynamikenderOpfer

- DynamikeninInstitutionensowiebegünstigendeninstitutionellenStrukturen

- StraftatbeständeundweitereeinschlägigerechtlicheBestimmungen

- eigeneemotionaleundsozialeKompetenz

- Kommunikations-undKonfliktfähigkeit

- VerfahrenswegebeiAnzeichensexualisierterGewalt

- InformationzunotwendigenundangemessenenHilfenfürvonsexualisierter

GewaltBetroffene,ihreAngehörigenunddiebetroffenenInstitutionen

- sexualisierteGewaltvonMinderjährigenundschutz-oderhilfebedürftigen

ErwachsenenananderenMinderjährigenund/oderschutz-oder

hilfebedürftigenErwachsenen

SexualisierteGewaltistvielfältigundhatvieleErscheinungsformen.DieAnzeichen

rechtzeitigerkennenundbewerten,ohnevorschnellzuverurteilen,kannmannurmit

einem geschultenBlick.DaheristjedeSchulungsstundefürPräventioneinegute

InvestitionfürdiegewaltfreieZukunft.

NachspätestensfünfJahrenmusseineVeranstaltungzurVertiefungabsolviert

werden.
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AnallenbischöflichenSchulenwirddieQualifikation‚Sicherheitim Netz‘von

InnocenceinDangere.V.durchgeführt.

SchulungennachderPräventionsordnungwerdenim Bistum Aachenfür

unterschiedlicheZielgruppenvondenBildungsforeninengerAbstimmungmitder

Präventionsbeauftragtenorganisiertundangeboten.

AdressenderBildungsforenundAnsprechpartner/innenfürPräventionsschulungen

findenSieunterwww.prävention-bistum-aachen.de

DieAbteilung‚ErziehungundSchule‘im BischöflichenGeneralvikariatsetztdie

Regelungenfürallehaupt-undnebenberuflichensowieehrenamtlichen

Mitarbeiter/innendesBistumsum.

FüralleMitarbeiter/innen,dieaufMinijob-oderHonorarbasisundehrenamtlichbeim

Fördervereinarbeiten,istdiepädagogischeMitarbeiterinzuständig.

Know-how-Tutor*innenundCoaches,dieinkleinenGruppenundmanchmalin

EinzelsituationeninSchüler*innen-helfen-Schüler*innen-Projektenmitarbeiten,

erhaltenvonderpädagogischenMitarbeiterineine45minütigeEinführungzum

Thema‚KinderschutzundsexuellerMissbrauch‘anhandderBroschüre‚Traudich‘.

StärkungvonMinderjährigen

Am 20.November1989wurdenerstmalsdieKinderrechteverbindlichinderUN-

Kinderrechtskonventionfestgeschrieben.AusdenGrundprinzipiendieserKonvention

ergebensichdreiGruppenvonEinzelrechten:

Versorgungsrechte

Hierzuzählenunteranderem dieRechteaufGesundheitsversorgung,Bildung,

angemesseneLebensbedingungen,ErnährungundKleidung,einemenschenwürdige

WohnungundaufsozialeSicherheit.ZudenwichtigstenRechtenvonKinderngehört

dasRechtaufeinenNamen,aufEintragineinGeburtsregisterundaufeine

Staatsangehörigkeit,kurz:aufeinepersönlicheIdentitätundrechtlichenStatusals

Bürger/-ineinesLandes.(Artikel23-29,7,8)

Schutzrechte

NebenangemessenerVersorgungbrauchenKinderbesonderenSchutz.Siehaben

einRechtaufSchutzvorkörperlicheroderseelischerGewalt,vorMisshandlungoder

Verwahrlosung,grausamerodererniedrigenderBehandlungundFolter,vorsexuellem

MissbrauchundwirtschaftlicherAusbeutung.DieStaatenverpflichtensich,Kinder

vorEntführungundKinderhandelzubewahren,ihnenim KriegoderbeiKatastrophen

besonderenSchutzzugewähren,MinderheitenrechtezuachtenundKindernichtzum

Todezuverurteilen.(Art.19-22,30,32-38)

Beteiligungsrechte
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KinderhabeneinRechtauffreieMeinungsäußerungundauffreienZugangzu

InformationenundMedien.SiehabenAnspruchaufkindgerechteInformation.Die

StaatenmüssendasRechtderKinderaufGedanken-,Gewissens-und

Religionsfreiheitachten.SiemüssendiePrivatsphäreunddiepersönlicheEhrevon

Kindernschützen.KinderhabeneinRechtaufFreizeitundBeteiligungam kulturellen

undkünstlerischenLeben.(Art.12-17,31)
(www.unicef.de)

InderArbeitmitKindernundJugendlichenistesAufgabeallerMitarbeitenden,sie

darinzuunterstützen,eigenverantwortlicheundselbständigePersönlichkeitenzu

werden.SiestehenalsglaubwürdigeVorbilderundAnsprechpartner/innenzur

VerfügungundbeziehenKinderundJugendlichealtersgerechtindieGestaltungder

AngebotesowieindasAushandelnvonRegelnein.

DieSchüler*innenvertretungderBischöflichenSt.Angela-Schuleisteinaktives

Beteiligungsforum.

AnderEntwicklungdesISKbeteiligtensichalleKlassensprecher*innenunddie

SVdurchihreTeilnahmeandenWorkshopszurRisiko-undPotenzialanalyse.

In den Klassen gibt es gemeinsam erstellte Klassenregeln und

Klassensprecherwahl.

SchulseelsorgeundSozialpädagoginbietenProjektarbeitwieKlassenrat,No

Blame Approach und Streitschlichtung an,beidenen Schüler*innen ihre

KlassenangelegenheitenundKonflikteselberregeln.

DasPeer2PeerProjektSmart-UseristeinePräventionsmaßnahmezum Thema

‚SexualisierteGewaltmittelsdigitalerMedien‘,daswirmitSchülerinnender

Jahrgangsstufe8-9durchführen.

InsbesonderefürdiejüngereGenerationgehörensozialeNetzwerke,Chatrooms

usw.bereitszum Alltag.DieseEntwicklungbringtesmitsich,dassJugendliche

nebendenvielenpositivenaucheinigeunerwünschteErfahrungenmachenwie

CybermobbingoderungewollteAnmache.AufklärunghilftJugendlichendabei,

sichgegensolcheÜbergriffezuwehren.

Die älteren Schülerinnen werden von derpädagogischen Mitarbeiterin und

einem ReferentenvonInnocence-in-Dangere.V.(derdasProjektmitentwickelt

hat)soausgebildet,dasssieandereJugendlichebes.derKlassen5+6überdas

Themainformierenkönnen.

Zielistes,dieMädchenundJungendarinzuunterstützen,einensicherenund

selbstbestimmtenUmgangmitdendigitalenMedienzuentwickelnundsich

Unterstützungzuholen,solltensieinNotgeraten.WirlegengroßenWertdarauf,
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dass die Jugendlichen gestärkt und informiert aus unserem Projekt

herausgehen.FachkräfteausBeratungsstellenkönnenim Bedarfsfallweitere

Unterstützunganbieten.

InmehrerenEinheitenwerdendieTeilnehmerinnenindasThemaeingeführt,

natürlichaltersgerechtundaufspielerischeArtundWeise.Im Einzelnenlauten

die Themen: ‚Täterstrategien‘, ‚Think Before You Post‘, ‚Was macht

Freundschaftaus?‘,‚Traudeinem Gefühl‘und‚Waskannstdutun?‘.

Zum AbschlusserarbeitenwirmitdenJugendlichen,wiesieihrneuerworbenes

WissenanihrerSchulepräsentierenkönnen.IndenvergangenSchuljahren

habensiemitUnterstützungvonFrauBöltingunddenKlassenlehrer/-innenin

den5.+6.KlassenWorkshopsdurchgeführt.Außerdem bietensieBeratungan.

DazubitteFrauBöltingansprechen;sieleitetdieAnfragenweiter,ohnezu

fragen,worum esgeht.

DieSelbstbehauptungs-/SelbstsicherheitstrainingsinKooperationmit‚basta!

–VereingegendensexuellenMissbrauchanMädchenundJungenim Kreis

Düren’werdenfürdieKl.5+6angeboten.

Die Elternvertretung (Klassen-und Schulpflegschaft)und dervon Eltern

getrageneFördervereinbeteiligensichaktivanschulischenEntscheidungen.

Jede/rhatGelegenheit,Beschwerdenvorzubringen.

JedesKindhatdasRechtgesundundbeschütztaufzuwachsen.Dafürsindnichtnur

dieElternbzw.Familienverantwortlich,sondernauchdieGemeinschaft,inderKinder

großwerden,lebenundlernen.Egal,obinSpielgruppe,Kindertagesstätte,beiden

PfadfindernoderinderSchule.

AnvielendieserOrtelernensieauchunsalsTeilderKirche,alsGemeinschaftdes

Glaubenskennen.GuteVisitenkartenprägenfürdenRestdesLebens.
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Maßnahmen-Planung

DasErgebnisderRisiko-undPotenzialanalysezeigt,dassvieleElementeeines

ganzheitlichenSchutzkonzeptesanderBischöflichenSt.Angela-Schuleschon

langegutegelebtPraxissind.DieSchüler*innenfühlensichsicherundhaben

vieleunterschiedlicheAnsprechpartner/-innen.

EineRiPoAistjedochnurdanngut,wennauchDefizitezuTagetreten.Diese

wurdenvorallem indenBereichen‚BekanntheitundAkzeptanzder

Beschwerdewege‘,‚verbalunangemessenesVerhaltenderSchüler*innen

untereinander‘und‚SorgevorFalschbeschuldigung‘deutlich.

DarausergebensichfolgendeSchwerpunktefürdieWeiterentwicklungdesISK:

 BeschwerdemanagementinVerbindungmitÖffentlichkeitsarbeit

 SchulchartafürSchüler*innen,ElternundLehrer/-inneninVerbindungmit

Aktionstag:Grenzenachten

 KonkretisierungQualitätsmanagement,insbes.Aufarbeitungnach

Vorfällen

Anlagen

Ablaufschema‚Kindeswohlgefährdung‘

Beratungsflyer

Broschüren‚Augenauf-Hinsehen+Schützen‘+‚TrauDich‘

InstitutionellesSchutzkonzeptistinKraftgesetztam 12.02.2020

VerantwortlichzeichnetdieSchulleitung

___________________________________

OStDa.P.i.K.OlafWindeln

Überarbeitungerfolgtim Februar2025


